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Änderungsantrag zu EP-FR-01

Von Zeile 402 bis 406:
EU und ihre Mitgliedstaaten müssen sich für solide Schuldenrestrukturierungen und
Schuldenerlasse für besonders belastete Länder einsetzen. Dazu muss auch ein bei
den UN angesiedeltes, transparentes und unabhängiges
Schuldenrestrukturierungsverfahren für Staaten unter Einbezug von privaten
Gläubiger*innen gehören.Dazu müssen die Schuldenrestrukturierung unter dem G20
Common Framework weiterentwickelt und gesetzliche Regelungen erlassen werden,
um internationale Schuldenrestrukturierungen transparenter und für alle privaten
Gläubiger verbindlich zu machen. Wir wollen verhindern, dass europäische
Rechtsräume zur Geldwäsche oder für die Steuervermeidung missbraucht werden, was
die 

Begründung

Es ist auf absehbare Zeit utopisch, ein Schuldenrestrukturierungsverfahren für Staaten
bei den UN anzusiedeln. Das einzige derzeit existierende
Schuldenrestrukturierungsverfahren auf internationaler Ebene, bei dem China und
andere neue Gläubigerländer mit an Bord sind, ist das G20 Common Framework, das
allerdings weiterentwickelt bzw. reformiert werden muss. Wichtig ist darüber hinaus,
internationale Schuldenrestrukturierungsverfahren transparenter und für alle privaten
Gläubiger durch gesetzliche Regelungen verbindlich zu machen, um den sog.
"Geierfonds" ihre Geschäftsgrundlage zu entziehen.
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